
Heimatverein Hornow-Wadelsdorf e. V. 
 
 

Satzung 
 
 

§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Der Verein trägt den Namen Heimatverein Hornow-Wadelsdorf. 
 
(2) Er hat seinen Sitz in 03130 Hornow-Wadelsdorf, am Wohnsitz des 

Vorstandsvorsitzenden. 
 
(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz 

„e. V.“. 
 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
Zweck 

 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des ländlichen Gemeinwesens durch 
 

Förderung der Dorfgestaltung, Dorferneuerung und Dorfentwicklung 

Förderung der Dorfgemeinschaft 

Förderung des heimischen Brauchtums 

Förderung der kulturellen Besonderheiten des ländlichen Raumes 

Unterstützung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

Dokumentation der Ortsgeschichte 

Organisation von kulturellen Veranstaltungen 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im   
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 
 Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen aller Art, Erwachsenenbildung 

 Herausgabe eines Veranstaltungskalenders 

 Erweiterung des kulturellen Angebots im Ort 

 
 



§ 3 
Selbstlosigkeit 

 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er erfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 

 
§ 4 

Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, 
die seine Ziele (§ 2) unterstützt. 

 
(2) Über den Antrag um Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der 
Bewerber/in die Berufung in der Mitgliederversammlung zu, welche dann 
entgültig entscheidet. 

 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder, wenn das 

Mitglied eine juristische Person ist, durch deren Auflösung. Der Austritt eines 
Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und ist 
nur zum Jahresende möglich. 

 
(4) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer 

verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für ein Jahr im Rückstand 
bleibt, so kann er durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 
werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 
Rechtfertigung gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
Berufung bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

 
 
 

§ 5 
Beiträge 

 
Die Mitglieder zahlen Beiträge. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt 
sich nach der Beitragssatzung. Über die Beitragssatzung beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 
 

 
 
 



§ 6 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, zwei 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Sie 
vertreten gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 

 
(2) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Bei 

Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt. 

Eine Wiederwahl ist möglich. Der Vorsitzende, die zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden, der Schatzmeister und der Schriftführer werden von der 
Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils 
amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange 
im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihre Amtstätigkeit aufnehmen 
können. 

 
(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er 

hat insbesondere die Vertretung in der Öffentlichkeit, zu Behörden und Ämtern 
und zu Sponsoren wahrzunehmen. 

 
(5) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder 

fernmündlich gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. 
 
(6) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus 

formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 
vornehmen. 

 
 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben 

gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des 
Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstands, Wahl der 
Kassenprüfer, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von 
Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus 
der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Sie wird vom 

Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung 
durch schriftliche Einladung einberufen. 

 
(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder die Berufung von 1/3 sämtlicher 
Vereinsmitglieder unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt wird. 



 
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht 
kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht ausgeübt werden. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu 

Beginn ist ein Schriftführer zu wählen. 
 
(6) Sie bestellen zwei Rechnungsprüfer, die dem Vorstand nicht angehören 

dürfen, um unangemeldet die Buchführung einschl. Jahresabschluss zu prüfen 
und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

 
 
 

§ 8 
Beschlüsse 

 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse 
sind schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem 
Protokollführer der Sitzung zu unterzeichnen. 
 
 
 

§ 9 
Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

 
(1) Für den Beschluss, die Satzung zu ändern oder den verein aufzulösen, ist 

eine 3/4- -Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder 
erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das 

Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über 
die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
 
 

§ 10 
Gerichtsstand und Erfüllungsort 

 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Cottbus. 


